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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Bachelor-Prüfungsordnung regelt den Zugang, den 
Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für den 
Bachelor-Teilzeit-Studiengang „Metallurgy and Metal 
Forming“ (dual) an der Universität Duisburg-Essen.  

 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Bachelor-Studiengang MMF (dual) ist ein grund-
ständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem 
ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss 
führt.  

(2) Er hat zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Me-
thodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifika- 
tionen zu vermitteln. Er fördert die Vereinbarung einer 
beruflichen Ausbildung mit dem Studium. 

(3) Mit den erfolgreich abgeschlossenen studienbeglei-
tenden Prüfungen und der erfolgreich abgeschlossenen 
Bachelor-Arbeit weist die Studierende oder der Studie-
rende nach, dass die für den Übergang in die Berufspra-
xis und in einen Master-Studiengang erforderlichen gründ-
lichen Fachkenntnisse erworben wurden, die fachlichen 
Zusammenhänge überblickt werden und sie oder er die 
Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden.  

(4) Die weiteren Zulassungsvoraussetzungen für Master-
Studiengänge werden in spezifischen Master-Prüfungs-
ordnungen geregelt. 

 

§ 3 
Bachelor-Grad  

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelor-Prüfung ver-
leiht die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Univer-
sität Duisburg-Essen den Bachelor-Grad "Bachelor of 
Science", abgekürzt "B.Sc.". 

 

§ 4 
Zugang zum Studium 

(1) Die Qualifikation für das Studium im Bachelor-
Studiengang MMF (dual)  wird durch das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder fachge-
bundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift 
oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis erworben.  

(2) Zugang zu dem Bachelor-Studiengang MMF (dual)  
hat nach § 49 Abs. 4 HG auch, wer sich in der beruflichen 
Bildung qualifiziert hat. Näheres regelt die Ordnung der 
Universität Duisburg-Essen über den Zugang zu einem 
Hochschulstudium für in der beruflichen Bildung Qualifi-
zierte vom 25. April 2006 in der Anlage 11 zu dieser Ord-
nung.  
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(3) Gemäß § 49 Absatz 11 Hochschulgesetz kann von der 
nach Absatz 2 vorgegebenen Qualifikation abgesehen 
werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber im 
Rahmen einer Eignungsprüfung oder Eignungsfeststel-
lung eine besondere studiengangbezogene fachliche 
Eignung und eine den Anforderungen der Universität 
Duisburg-Essen entsprechende Allgemeinbildung nach-
weist.  

(4) Ausländische Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die nicht durch oder aufgrund völkerrechtlicher 
Verträge Deutschen gleichgestellt sind und die keine 
Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, müssen ihre 
Studierfähigkeit zusätzlich in einer besonderen Prüfung 
nachweisen. Die besondere Studierfähigkeit im Sinne des 
Satz 1 gilt als nachgewiesen, wenn die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber in den letzten 3 Jahren der 
zum direkten Hochschulzugang berechtigenden Vorbil-
dung das Fach Mathematik belegt und mit der Note 2,0 
oder besser abgeschlossen hat. Bei der Umrechnung der 
Noten werden landesspezifische Besonderheiten nach 
Vorgabe des Prüfungsausschusses berücksichtigt. 

(5) Zugang zu einem Bachelor-Studiengang des Studien-
programms „ISE“ hat abweichend von den Absätzen 1 bis 
3 nach § 49 Abs. 5 HG auch, wer nach dem erfolgreichen 
Besuch einer Bildungseinrichtung im Ausland dort zum 
Studium berechtigt ist und zusätzlich die Zugangsprüfung 
der Universität Duisburg-Essen bestanden hat. Näheres 
regelt die Ordnung über die Zugangsprüfung für Bil-
dungsausländerinnen und Bildungsausländer an der Uni-
versität Duisburg Essen vom 15. Oktober 2013. 

(6) Gemäß § 49 Abs. 11 Hochschulgesetz kann von den 
Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 
abgesehen werden, wenn Studienbewerberinnen oder 
Studienbewerber eine studiengangbezogene besondere 
fachliche Eignung und eine den Anforderungen der Hoch-
schule entsprechende Allgemeinbildung nachweisen. 
Studierende mit einer Qualifikation gemäß Satz 1, denen 
die Hochschule anhand von wenigstens der Hälfte aller in 
einem Studiengang geforderten Studien- und Prüfungs-
leistungen den erfolgreichen Studienverlauf bescheinigt 
hat, dürfen ihr Studium an einer anderen Hochschule 
desselben Typs und dort auch in einem verwandten Stu-
diengang fortsetzen. 

 

§ 5  
Sprachkenntnisse 

(1) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre 
Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des 
Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse ge-
mäß der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) 
nachweisen.  

(2) Bewerberinnen und Bewerber müssen bei der Ein-
schreibung Kenntnisse der englischen Sprache entspre-
chend der abgeschlossenen Niveaustufe B1 des Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen.  

(3) Das Studium in einem Bachelor-Studiengang in ISE 
erfordert als Bedingung für den Abschluss den Nachweis 
der Niveaustufe B2 in beiden Sprachen. Die im Einzelfall 
hierfür erforderlichen Sprachkurse sind Bestandteile des 

Studiums. Die Studierenden müssen sich unmittelbar bei 
Studienbeginn Einstufungstests zur Feststellung ihrer 
Kenntnisse in der deutschen und in der englischen Spra-
che und zur Einstufung in Kurse nach Satz 1 unterziehen. 
Das Erreichen des geforderten Sprachniveaus ist bei der 
Meldung zur Bachelor-Arbeit nachzuweisen. 

 

§ 6 
Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im ersten Fachsemester sowie in höhe-
ren Fachsemestern kann nur zum Wintersemester aufge-
nommen werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren Fach-
semester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester möglich. 

 

§ 7 
Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang MMF 
(dual) einschließlich der Zeit für die Anfertigung der  
Bachelor-Arbeit und für das vollständige Ablegen der 
Prüfungen beträgt 4 Studienjahre bzw. 8 Semester.  

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thema-
tisch und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ 
Lerneinheiten, ggf. inklusive externer Praktika. Module 
sind inhaltlich in sich abgeschlossen und vermitteln eine 
eigenständige, präzise umschriebene Teilqualifikation in 
Bezug auf die Gesamtziele des Studiengangs.   

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul in 
der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten An-
zahl von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen 
zur Anwendung ECTS siehe § 13) sind Präsenzzeiten, 
Vor- und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen 
Prüfungszeiten enthalten. Die Credits drücken keine quali-
tative Bewertung der Module (d.h. keine Benotung) aus.  

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das 
Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden 
nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und 
Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausge-
wogenen Verhältnis stehen. 

 

§ 8 
Mentoring 

(1) Den Studierenden wird empfohlen, während des Stu-
diums am Mentoring-Programm der Fakultät teilzuneh-
men.  

(2) Ziel der Teilnahme am Mentoring-Programm ist der 
Erwerb und Ausbau von Fähigkeiten zur Selbstorganisa- 
tion in einem komplexen Umfeld. Das Programm versetzt 
die Studierenden in die Lage, Organisationsabläufe selb-
ständig zu planen und durchzuführen, eigene Kompeten-
zen aktiv in die Gruppe einzubringen, Ideen für die per-
sönliche Studiengestaltung und für die Berufsfindung zu 
entwickeln, Einblicke in die Strukturen der Berufswelt  
zu erhalten und entsprechende Kontakte zu knüpfen. 
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Darüber hinaus soll das Mentoring-Programm den Studie-
renden den Einstieg in die Bachelor-Studiengänge sowie 
in die Studienumgebung an der Universität Duisburg-
Essen sowie den Zugang zu Stipendien-Programmen und 
wissenschaftlichen Netzwerken erleichtern.   

(3) Das Mentoring erfolgt nach Maßgabe der von der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften beschlossenen Re-
geln.  

(4) Studierende, die nach Ende des ersten Studienjahrs 
weniger als 40 Credits erreicht haben, bzw. weniger als 
25 Credits im Teilzeitstudiengang, müssen an einem zu-
sätzlichen beratenden Mentoringgespräch teilnehmen. 
Näheres regelt der Prüfungsausschuss.  

 

§ 9 
Studienplan und Modulhandbuch 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan 
(§ 58 Abs. 3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbind-
liche Vorgaben ausweist: 

1. die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungen, 

2. die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module, 

3. die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS, 

4. die Credits, 

5. die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 

6. die Prüfungsleistungen. 

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Emp-
fehlung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums 
innerhalb der Regelstudienzeit.  

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch 
ergänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im 
Studienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben 
enthalten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch 
detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwer-
benden Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, 
der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Cre-
dits wie in SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und 
Wahlpflichtanteile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Studienplans 
an diesen anzupassen.  

 

§ 10 
Lehr-/ Lernformen 

(1) Im Bachelor-Studiengang MMF (dual) gibt es folgende 
Lehrveranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen: 

a. Vorlesung 

b. Übung 

c. Praktikum 

d. Seminar 

e. Projekt 

f. selbstständige Abschlussarbeit mit abschließendem 
Kolloquium 

g. bei den nichttechnischen Wahlpflichtfächern weitere 
Lehrformen. 

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zu-
sammenhängende Darstellung von Grund- und Spezial-
wissen sowie von methodischen Kenntnissen. 

Übungen dienen der praktischen Anwendung und Ein-
übung wissenschaftlicher Methoden und Verfahren in eng 
umgrenzten Themenbereichen. 

Praktika dienen dazu, die Inhalte und Methoden eines 
Faches anhand von Experimenten exemplarisch darzu-
stellen und die Studierenden mit den experimentellen 
Methoden eines Faches vertraut zu machen. Hierbei sol-
len auch die Planung von Versuchen und die sinnvolle 
Auswertung der Versuchsergebnisse eingeübt und die 
Experimente selbständig durchgeführt, protokolliert und 
ausgewertet werden. 

Seminare bieten die Möglichkeit einer aktiven Beschäfti-
gung mit einem wissenschaftlichen Problem. Die Beteili-
gung besteht in der Präsentation eines eigenen Beitrages 
zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Diskussion oder 
in aneignender Interpretation. 

Projekte dienen zur praktischen Durchführung empirischer 
und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante 
und organisierte, eigenständige Bearbeitung von The-
menstellungen in einer Arbeitsgruppe (Projektteam). Das 
Projektteam organisiert die interne Arbeitsteilung selbst. 
Die Projektarbeit schließt die Projektplanung, Projektor-
ganisation und Reflexion von Projektfortschritten in einem 
Plenum sowie die Präsentation und Diskussion von Pro-
jektergebnissen in einem Workshop ein. Problemstellun-
gen werden im Team bearbeitet, dokumentiert und prä-
sentiert. 

In Bachelor-Arbeiten soll eine vorgegebene Aufgabenstel-
lung unter Anwendung der im Studium erlangten Kompe-
tenzen selbstständig gelöst werden. Die Ergebnisse die-
ser  Arbeiten werden abschließend in einem Kolloquium 
vorgestellt und vertreten. 

(2) Bei Exkursionen, praktischen Übungen, Praktika und 
Sprachkursen besteht Anwesenheitspflicht.  

 

§ 11  
Wechsel zwischen einem Vollzeit- und  

einem Teilzeitstudiengang 

Der Wechsel zwischen dem Vollzeit- und Teilzeitstudien-
gang Metallurgy and Metal Forming ist nur während der 
allgemeinen Rückmeldefristen möglich. 

 

§ 12 
Zulassungsbeschränkungen für  
einzelne  Lehrveranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. 

Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforder-
lich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder 
des Lehrenden der Prüfungsausschuss den Zugang. Da-
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bei sind die Bewerberinnen und Bewerber, die sich inner-
halb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet ha-
ben, in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelor-Teilzeitstudiengang Metallurgy and Me-
tal Forming (dual) eingeschrieben und nach dem Stu-
dienplan und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen 
sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Bachelor-Teilzeitstudiengang Metallurgy and Me-
tal Forming (dual) eingeschrieben, aber nach dem 
Studienplan und ihrem Studienverlauf auf den Besuch 
der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht an-
gewiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt 
die Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften kann für 
Studierende anderer Studiengänge das Recht zum Be-
such von Lehrveranstaltungen generell beschränken, 
wenn ohne diese Beschränkung eine ordnungsgemäße 
Ausbildung der für einen Studiengang eingeschriebenen 
Studierenden nicht gewährleistet werden kann. Die Rege-
lung gilt auch für Zweithörerinnen und Zweithörer im Sin-
ne des § 52 HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß 
§ 28 dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zu-
gelassen werden. 

 

§ 13 
Studienumfang nach dem European  

Credit Transfer System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das European 
Credit Transfer System (ECTS) angewendet.  

(2) Im Bachelor-Studiengang MMF (dual) müssen 180 
Credits erworben werden; auf jedes Semester entfallen 
dabei 30 Credits. 

(3) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

a) Auf die Bachelorarbeit und das zugehörige Kolloquium 
entfallen 15 Credits mit 

 12 Credits für die Bachelorarbeit und 

 3 Credits für das Kolloquium. 

b) auf die berufspraktische Tätigkeit nach § 14 entfallen 
13 Credits 

c) Auf die fachspezifischen Module entfallen 152 Credits. 

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen eingerichtet und geführt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 

 

§ 14 
Berufspraktische Tätigkeiten 

(1) Während des Bachelor-Studiums ist eine berufsprakti-
sche Tätigkeit im Umfang von 13 Wochen zu absolvieren. 
Sie ist Bestandteil des Studiums und spätestens bei der 
Anmeldung zur Bachelorarbeit nachzuweisen. 

(2) Die berufspraktische Tätigkeit in Industriebetrieben ist 
förderlich zum Verständnis der Vorlesungen und zur Mit-
arbeit in den Übungen zum Studium des Studiengangs 
„Metallurgy and Metal Forming (dual)“. Als wichtige Vo-
raussetzung für ein erfolgreiches Studium im Hinblick auf 
die spätere berufliche Tätigkeit ist sie wesentlicher Be-
standteil des Studienganges. In der Vorbereitung auf das 
Studium sollen die künftigen Studierenden verschiedene 
grundlegende praktische Methoden und Verfahren ken-
nenlernen. 

Das Praktikum soll aber nur sekundär handwerkliche Fer-
tigkeiten vermitteln und unterscheidet sich daher in der Art 
seiner Anlage grundsätzlich von einer Berufslehre. Primär 
sollen die Studierenden einen Einblick in die Betriebsab-
läufe, in die Organisation und vor allem in die Sozialstruk-
tur eines Unternehmens gewinnen.  

(3) Im Studienverlauf soll das Praktikum das Studium 
ergänzen und erworbene theoretische Kenntnisse in ih-
rem Praxisbezug vertiefen. Die Praktikantin oder der 
Praktikant hat im Praktikum die Möglichkeit, einzelne Be-
reiche eines Industrieunternehmens kennen zu lernen und 
dabei das im Studium erworbene Wissen umzusetzen. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt liegt im Erfassen der 
soziologischen Seite des unternehmerischen Gesche-
hens. Die Praktikantin oder der Praktikant muss den Be-
trieb auch als Sozialstruktur verstehen und das Verhältnis 
Führungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen 
lernen, um so ihre oder seine künftige Stellung und Wir-
kungsmöglichkeit richtig einzuordnen.  

(4) Art und Inhalt der berufspraktischen Tätigkeiten wer-
den im Modulhandbuch des auslandsorientierten Studien-
gangs „Metallurgy and Metal Forming (dual)“ geregelt. Der 
Prüfungsausschuss stellt mit Hilfe des Praktikantenamtes 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften sicher, dass die 
Praktikumsordnung eingehalten wird. 

 

§ 15 
Auslandsaufenthalt 

(1) Studierende, die ihre Studienqualifikation an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen 
im Laufe des Studiengangs „Metallurgy and Metal For-
ming (dual)“ einen Auslandsaufenthalt nachweisen.  

Sollte die Durchführung eines Auslandsaufenthalts für 
Studierende in besonderen Situationen eine besondere 
Härte darstellen, so kann der Prüfungsausschuss auf 
Antrag im Einzelfall eine alternative zu erbringende Leis-
tung vereinbaren.  

Ein Auslandsaufenthalt, der anderweitig erbracht wurde 
und den Anforderungen der Absätze 2 bis 4 genügt, kann 
auf Antrag durch den Prüfungsausschuss angerechnet 
werden.   

(2) Die Dauer des Auslandsaufenthalts soll zwischen drei 
und sechs Monaten liegen. 
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(3) Der Auslandsaufenthalt gemäß Absatz 1 kann genutzt 
werden für 

a) die Teilnahme an Lehrveranstaltungen an einer Hoch-
schule und die damit verbundene Erbringung von Prü-
fungsleistungen im Umfang von mindestens 15 ECTS-
Credits, oder 

b) die Durchführung der Bachelor-Arbeit, oder 

c) das Absolvieren der berufspraktischen Tätigkeit. 

(4) Der Auslandsaufenthalt soll in der Regel in einer  
Einrichtung mit Englisch als Umgangssprache erfolgen. 
Falls der Auslandsaufenthalt zum Erwerb von ECTS-
Credits für studienbegleitende Prüfungsleistungen oder 
für die Bachelor-Arbeit genutzt werden soll, soll zwischen 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität 
Duisburg-Essen und der jeweiligen gastgebenden Einrich-
tung vor Antritt des Auslandsaufenthalts eine generelle 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit sowie zur Anerken-
nung von Prüfungen zu grundsätzlich als gleichwertig 
angesehenen Fächern abgeschlossen worden sein und 
dem Prüfungsausschuss vorliegen. Ist dies nicht der Fall, 
werden ECTS-Credits sowie der Auslandsaufenthalt nur 
dann auf das Studium angerechnet, wenn die oder der 
Studierende vom Prüfungsausschuss vor Antritt des ge-
planten Auslandsaufenthalts eine schriftliche Zusage über 
die Anrechenbarkeit der angestrebten ECTS-Credits und 
des Auslandsaufenthalts erhält. 

 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen weiteren prüfungs-
bezogenen Aufgaben bildet die Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften einen Gemeinsamen Prüfungsausschuss für 
den Studiengang „Metallurgy and Metal Forming (dual)“. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter und sieben weiteren Mitgliedern. Die oder 
der Vorsitzende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
und drei weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei Mitglie-
der aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe 
der Studierenden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe 
vom Fakultätsrat gewählt. Entsprechend werden für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der 
oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterin oder des 
Stellvertreters Vertreterinnen und Vertreter gewählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen 
Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Bei der Wahl 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses einschließlich 
ihrer Vertreterinnen und Vertreter soll insgesamt eine 
paritätische Beteiligung aller am Studiengang „Metallurgy 
and Metal Forming (dual)“ beteiligten ingenieurwissen-
schaftlichen Disziplinen gewährleistet werden. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be- 
stimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden 
und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen. 

(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fa-
kultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über 
die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu be-
richten. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne. 

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren durch-
führen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprü-
che und für den Bericht an den Fakultätsrat. 

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder 
der Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss spä-
testens in dessen nächster Sitzung über die Entschei-
dung. 

(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen 
werden, wenn es von mindestens einem Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder der Dekanin oder dem Dekan 
bzw. der Studiendekanin oder dem Studiendekan der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften verlangt wird. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter zwei weitere Mitglieder aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
sowie mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder 
des Vorsitzenden. Die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter der Mitglieder können mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teilnehmen. Die studentischen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses wirken bei der Bewertung und An-
erkennung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
nicht mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht-
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung 
ihrer oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswe-
sen unterstützt. 

(13) Zur Organisation und Durchführung des Bachelor- 
Prüfungsverfahrens koordiniert sich der Prüfungsaus-
schuss mit dem zuständigen Prüfungsamt. 
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§ 17 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen,  

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien 
oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der er-
worbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden. 

Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und eine Gesamtbewertung vorzu-
nehmen. Äquivalenzvereinbarungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und anderen Staaten sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften 
sind zu beachten. 

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifika-
tionen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen ange-
rechnet werden. 

(3) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die auf 
Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 HG 
berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachse-
mester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
Prüfungsleistungen angerechnet. Die Feststellungen im 
Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prü-
fungsausschuss bindend. 

(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 
bis 3 ist der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss 
erlässt Regelungen für die Anrechnung der Leistungen 
aus bestehenden Studiengängen der Universität Duisburg-
Essen. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit kön-
nen die zuständigen Fachvertreterinnen oder Fachvertre-
ter gehört werden.  

(5) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind, 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu 
übernehmen und erforderlichenfalls die entsprechenden 
Credits gemäß § 7 zu vergeben. Die übernommenen 
Noten sind in die Berechnung der Modulnoten und der 
Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Noten-
systemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. 
Diese Bewertung wird nicht in die Berechnung der Modul-
note und der Gesamtnote einbezogen. Die Anrechnung 
wird im Zeugnis mit Fußnote gekennzeichnet. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Ange-
rechnet werden alle Prüfungsleistungen, sofern mindes-
tens eine Prüfungsleistung (i.d.R. die Bachelorarbeit) an 
der Universität Duisburg-Essen zu erbringen ist. Die Stu-
dierenden haben den Antrag und die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen dem Bereich Prüfungswesen 
vorzulegen, der diese an das zuständige Fach weiterleitet. 
Im Falle der Ablehnung erhalten die Studierenden einen 
begründeten Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

 

§ 18 
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben bestellt werden, die mindestens die 
entsprechende Master-Prüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich  
die Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit aus-
geübt haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf 
nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende 
Bachelor-Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abge-
legt hat. Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der 
Beisitzende muss Mitglied oder Angehörige oder Angehö-
riger der Universität Duisburg-Essen sein.   

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prü-
fer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestel-
lung der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. 
Die Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den 
Prüferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferin-
nen oder Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß 
Absatz 1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden Prü-
fungsgebiet gelehrt haben. 

Ausnahmen hiervon genehmigt der Prüfungsausschuss, 
soweit eine prüfungsberechtigte Person nach Satz 3 nicht 
zur Verfügung steht. Im Falle von Lehrveranstaltungen, 
die von Gastprofessorinnen oder Gastprofessoren oder 
anderen Gastwissenschaftlerinnen oder Gastwissen-
schaftlern angeboten werden, soll für Wiederholungsprü-
fungen von Pflichtveranstaltungen die- oder derjenige 
hauptamtlich Lehrende als Prüferin oder Prüfer bestimmt 
werden, die oder der diese Lehrveranstaltung regelmäßig 
anbietet. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig-
keit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden und 
informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbringung 
der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Bachelor-Arbeit je-
weils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin 
oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 



Amtliche Mitteilungen Nr. 6 Seite 74 

 

II. Bachelor-Prüfung 

 

§ 19 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung mel-
det oder die Prüfung ablegt, im Bachelor-Studiengang 
Metallurgy and Metal Forming (dual) an der Universität 
Duisburg-Essen immatrikuliert und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Urlaubs- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 21 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten fachli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung verfügt.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu 
verweigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelor-Studien- 
gang endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Bachelor-Studiengang befindet.  

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprü-
fungen. 

 

§ 20 
Struktur der Prüfung einschließlich der Form der  

Modul- und Modulteilprüfungen 

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modul- und Modul-
teilprüfungen und der Bachelor-Arbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Es können auch 
mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abge-
schlossen werden. Modulprüfungen können sich auch 
kumulativ aus Teilprüfungen zusammensetzen. Wesent-
lich ist, dass mit dem Bestehen der Prüfung bzw. der Teil-
prüfungen inhaltlich das Erreichen der modulspezifischen 
Lernziele nachgewiesen wird. Der Prüfungsumfang ist 
dafür jeweils auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studienbe-
gleitend erbracht. Nach erfolgreichem Abschluss werden 
für jede Modulteilprüfung und Modulprüfung Credits ge-
mäß Regelstudienplan (Anlage 4) bzw. gemäß den ent-
sprechenden Wahlpflichtkatalogen vergeben. 

(4) Die Modul- und Modulteilprüfungen dienen dem zeit-
nahen Nachweis des erfolgreichen Besuchs von Lehr-/ 
Lernformen bzw. von Modulen und des Erwerbs der in 
diesen Lehr-/ Lernformen bzw. Modulen jeweils vermittel-
ten Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der Studieren-
de zeigen, dass sie oder er die im Modul vermittelten 
Inhalte und Methoden im Wesentlichen beherrscht und 
die erworbenen Kompetenzen anwenden kann.  

(5) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden benotet, 
die Einzelnoten der Module gehen in die Gesamtnote ein.  

(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können 

1. als mündliche Prüfung oder  

2. schriftlich oder in elektronischer Form als Klausur- 
arbeit, Hausarbeit, Protokoll oder  

3. als Vortrag, Referat oder Präsentation oder 

4. als praktische Arbeiten in Form von selbständig durch- 
geführten, protokollierten und ausgewerteten Entwick-
lungsaufgaben oder 

5. Projektarbeiten oder 

6. als Kombination der Prüfungsformen a. - e. 

erbracht werden.  

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozen-
ten über die Form und den zeitlichen Umfang der Modul- 
oder der Modulteilprüfung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Ein Modul gilt erst dann als bestanden, wenn alle dem 
Modul zugeordneten Prüfungsleistungen erfolgreich ab-
solviert sind. 

 

§ 21 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung  

für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 22  
und 23 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/ Lernform des Moduls 
angeboten. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 
mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben.  

Bei studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 22 kann die 
Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von der 
oder dem Prüfenden und Studierenden durch den Prü-
fungsausschuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 
Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn der 
Anmeldefrist und gibt ihn mindestens 6 Wochen vor Frist-
beginn dem Bereich Prüfungswesen und durch Aushang 
den Studierenden bekannt. 

(4) Zu allen Prüfungen muss sich die oder der Studieren-
de innerhalb des Anmeldezeitraums in der vom Prüfungs-
ausschuss verbindlich festgelegten Frist im Bereich Prü-
fungswesen anmelden (Ausschlussfrist). Im Fall von Stu-
dienleistungen nach § 22 muss eine Anmeldung nach den 
Vorgaben der oder des Lehrenden erfolgen, in der Regel 
bei der für die Lehrveranstaltung zuständigen Organisati-
onseinheit, z.B. dem Lehrstuhl oder Institut. 
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(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. 

(6) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur 
Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit sind zu berück-
sichtigen. 

Macht die oder der Studierende durch die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung oder 
chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, an einer 
Prüfung in der vorgesehenen Form oder in dem vorgese-
henen Umfang teilzunehmen, gestattet die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses der oder dem Studie-
renden auf Antrag, gleichwertige Leistungen in einer an-
deren Form zu erbringen. 

 

§ 22 
Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festge-
stellt werden, ob sie oder er die erforderlichen Kompeten-
zen erworben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindes-
tens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung 
oder Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der 
Note nach dem Bewertungsschema in § 30 ist die Beisit-
zerin oder der Beisitzer zu hören. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden.  

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 30 Minuten 
und höchstens 60 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen ab-
gewichen werden.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. Die Note ist der oder dem Studierenden im An-
schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das 
Protokoll und die Note über die mündliche Prüfung sind 
dem Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich, spätestens aber innerhalb von einer 
Woche nach dem Termin der Prüfung schriftlich zu über-
mitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer  zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder 
Zuhörer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

§ 23 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorge-
gebenen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung 
finden kann.  

In geeigneten Fällen ist das Antwort-Wahl-Verfahren (Mul-
tiple-Choice-Klausur) zulässig. In diesem Fall werden die 
Klausuraufgaben von 2 Prüfungsberechtigten ausgearbei-
tet. Die Prüfungsberechtigten und die Bewertungsgrund-
sätze sind auf dem Klausurbogen auszuweisen. Das Ver-
hältnis der zu erzielenden Punkte in den einzelnen Fragen 
zur erreichbaren Gesamtpunktzahl muss dem jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe entsprechen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prüfung 
durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungs-
form hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich 
mit den Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem 
vertraut zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 60 
Minuten bis 120 Minuten.  

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen 
oder Prüfern im Sinne des § 18 zu bewerten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungsschema 
in § 30 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 30 Ab-
satz 2.  

Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus 
zwingenden Gründen abgewichen werden; die Gründe 
sind aktenkundig zu machen. Die Bewertung einer Klau-
sur ist dem Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungs-
ausschuss unmittelbar nach Abschluss des Bewertungs-
verfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 24 
Benotete und unbenotete Studienleistungen,  

weitere Prüfungsformen 

(1) Unbenotete und benotete Studienleistungen unter-
scheiden sich von Modul- und Modulteilprüfungen da- 
durch, dass folgende Regelungen nicht gelten:  

1. die Begrenzung der Anzahl der Wiederholungsversu-
che nach § 26 (2),  

2. die Fristen nach § 21 (5),  

3. die Anmeldung gemäß § 21 Absatz 4 Satz 1,  

4. die Einschränkung der Prüfungsform  nach § 20 (6).  
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Für Studienleistungen gilt jedoch:  

1. Nur im Fall der erfolgreichen Teilnahme erfolgt eine 
Mitteilung der Leistungsbewertung von der oder dem 
Lehrenden an den Bereich Prüfungswesen,  

2. Die Leistung wird in einigen Fällen nicht benotet, d.h. 
nur als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 
Näheres regeln die folgenden Absätze.  

(2) Im Rahmen eines Projekts wird eine benotete Studien-
leistung erbracht. Bei einem Projekt erhält eine Gruppe 
von Studierenden eine definierte fachliche Aufgabe. Die 
Lösung dieser Aufgabe erfolgt im Team unter Anleitung 
und ist wie ein technisches Projekt abzuwickeln, ein-
schließlich Spezifikation, Konzeption, Schnittstellenab-
sprachen, Terminplanung, Literaturrecherchen, Dokumen-
tation, Präsentation der Ergebnisse (wahlweise in engli-
scher Sprache). Es erfolgt eine Benotung der individuellen 
Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

(3) In Praktika (einschließlich Projektpraktika) werden 
Studienleistungen erbracht, die unbenotet sind, sofern 
nicht Abs. 4 zutrifft. Ein Praktikum gilt bei erfolgreicher 
Teilnahme der oder des Studierenden als bestanden. 
Dies setzt zumindest eine ausreichende Vorbereitung vor 
den einzelnen Terminen sowie eine aktive Teilnahme an 
allen experimentellen Versuchen voraus. Die oder der 
Lehrende kann zusätzliche Teilleistungen (z.B. Protokoll, 
Präsentation) vorschreiben. Bei nicht ausreichender Vor-
bereitung kann die oder der Studierende von dem betref-
fenden Termin ausgeschlossen werden. In der Regel 
kann nur ein einziger Termin, der wegen Ausschlusses 
oder wegen anderer unverzüglich mitgeteilter triftiger 
Gründe versäumt wurde, während eines Semesters zu 
einem Ersatztermin nachgeholt werden.  

(4) In Praktika werden benotete Studienleistungen er-
bracht, sofern die Benotung im Regelstudienplan (siehe 
Anlage 4) oder im Wahlpflichtkatalog explizit angegeben 
ist. In diesem Fall teilt der Lehrende mit, welche Teilleis-
tungen in der Benotung berücksichtigt werden; dazu kann 
auch eine mündliche oder schriftliche Prüfung mit verkürz-
ter Dauer gehören. Ansonsten gelten alle Bestimmungen 
des Abs. 3 Satz 2 bis 6.  

(5) In allen nichttechnischen Wahlpflichtfächern werden 
unbenotete Studienleistungen erbracht. Die Sprachkurse, 
die gegebenenfalls nach § 5 zu erbringen sind, werden 
ebenfalls nicht benotet; die durch Sprachkurse erworbe-
nen Kreditpunkte werden unter den im Studienplan vorge-
sehenen nicht-technischen Wahlfächern gebucht.  

Die Form der Erbringung und die Festlegung, welche 
Teilleistungen in die Bewertung eingehen, sowie Termine 
für die Teilleistungen gibt die oder der Lehrende zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung bekannt. Auch mündliche 
Prüfungen oder schriftliche Klausurarbeiten sind möglich.  

(6) Als unbenotete Studienleistung zählt auch das betreu-
te Fachpraktikum nach § 12, das gemäß Praktikums- 
ordnung beim zuständigen Praktikantenamt nachzuwei-
sen ist. 

(7) Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, 
Protokolle, Vorträge und Referate sowie sonstige Prü-
fungsleistungen trifft der Prüfungsausschuss. Für Haus- 
arbeiten gelten die Bestimmungen der §§ 21 und 23 
Abs. 4 - 6 entsprechend. Die näheren Bestimmungen für 

Protokolle, Vorträge oder Referate werden durch die Prü-
ferin oder den Prüfer festgelegt; die Bewertung dieser 
Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin oder dem Prüfer. 

 

§ 25 
Bachelor-Arbeit 

(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung des Studiengangs 
„Metallurgy and Metal Forming (dual)“ abschließt. Die 
Bachelor-Arbeit  soll zeigen, dass die oder der Studieren-
de innerhalb einer vorgegebenen Frist eine begrenzte 
Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Fachgebiet 
selbständig und unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden lösen und darstellen kann.  

(2) Zur Bachelor-Arbeit kann nur zugelassen werden, wer 

1. mindestens 120 ECTS-Credits erworben hat, 

2. die berufspraktische Tätigkeit gemäß § 14 Abs. 1 er-
folgreich absolviert und hierfür 13 ECTS-Credits erhal-
ten hat,  

3. den Auslandaufenthalt nach § 15 nachweist, es sein 
denn, die Bachelor-Arbeit wird im Rahmen des Aus-
landsaufenthalts durchgeführt. 

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Bachelor-Arbeit an. Die Aus-
gabe des Themas der Bachelor-Arbeit erfolgt über die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen.  

(4) Eine Bachelor-Arbeit muss thematisch dem Studien-
gang „Metallurgy and Metal Forming (dual)“ zugeordnet 
sein. Das Thema der Bachelor-Arbeit wird von einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer 
Hochschuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder 
einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaften oder von einer oder 
einem an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften tätigen 
Gastprofessorin oder Gastprofessor oder sonstigen 
Gastwissenschaftlerin oder Gastwissenschaftler gestellt 
und betreut, die oder der im Studiengang „Metallurgy and 
Metal Forming (dual)“ Lehrveranstaltungen durchführt. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Bachelor-Arbeit hat die Studierende 
oder der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Bachelor-Arbeit an einer anderen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung 
außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf 
es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf 
Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die oder 
der Studierende rechtzeitig ein Thema für eine Bachelor-
Arbeit erhält. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Arbeit beträgt 13 
Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit demgegenüber auf begründeten schrift-
lichen Antrag der oder des Studierenden um bis zu drei 
Wochen verlängern. Der Antrag muss mit einer von der 
Betreuerin oder dem Betreuer unterschriebenen Befür-
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wortung versehen spätestens eine Woche vor dem Ab- 
gabetermin für die Bachelor-Arbeit bei der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen sein.  

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der 
Bachelor-Arbeit müssen so beschaffen sein, dass die zur 
Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Bachelor-Arbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist. 

(8) Die Bachelor-Arbeit ist in deutscher oder in englischer 
Sprache oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdspra-
che abzufassen und fristgemäß beim Prüfungsausschuss 
in dreifacher Ausfertigung in gedruckter und gebundener 
Form im DIN A4-Format sowie in geeigneter elektroni-
scher Form einzureichen.  

(9) Die Bachelor-Arbeit soll in der Regel 30 bis 60 Seiten 
umfassen. Notwendige Detailergebnisse können gegebe-
nenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst 
werden. 

(10) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kennt-
lich gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Bachelorarbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. 

(12) Bestandteil der Bachelor-Arbeit ist auch ein Kolloqui-
um, bei dem eine öffentliche Präsentation der Arbeit in 
Form eines Vortrags in deutscher oder englischer Spra-
che mit anschließender Diskussion erfolgt. Zeitpunkt, 
Zeitdauer und Sprache (deutsch oder englisch) des Vor-
trags werden von der Betreuerin oder dem Betreuer fest-
gelegt, in Absprache mit der oder dem Studierenden und 
unter Berücksichtigung ihrer oder seiner Möglichkeiten. 
Der Zeitpunkt soll mindestens eine Woche und höchstens 
vier Wochen nach dem Abgabezeitpunkt der Bachelor-
Arbeit liegen. 

(13) Die Bachelor-Arbeit ist in der Regel von zwei Prüfe-
rinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist 
schriftlich zu begründen. Die Erstbewertung soll in der 
Regel von der Betreuerin oder dem Betreuer der  
Bachelor-Arbeit vorgenommen werden, die oder der das 
Thema der Bachelor-Arbeit gestellt hat. Ausnahmen sind 
vom Prüfungsausschuss zu genehmigen. Die zweite Prü-
ferin oder der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss 
bestellt. Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung an 
die erste Prüferin oder den ersten Prüfer übertragen, die 
oder der aus einer vorgegebenen Liste von Zweitprüferin-
nen und Zweitprüfern auswählen kann. Handelt es sich 
um eine fachübergreifende Themenstellung, müssen die 

Prüfer so bestimmt werden, dass die Beurteilung mit der 
erforderlichen Sachkunde erfolgen kann. Mindestens eine 
Prüferin oder ein Prüfer muss einer Fakultät der Univer- 
sität Duisburg-Essen angehören, die am Bachelor-
Studiengang „Metallurgy and Metal Forming (dual)“ maß-
geblich beteiligt ist.  

(14) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 30 vorzunehmen. Die Note der Bachelor-
Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbe-
wertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 
2,0 beträgt. Bei einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls 
nur eine Bewertung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird 
vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein drit-
ter Prüfer zur Bewertung der Bachelor-Arbeit bestimmt. In 
diesen Fällen wird die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelor-Arbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser sind. 

(15) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. 
Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen 
werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. Die 
Bewertung der Bachelor-Arbeit ist dem Bereich Prü-
fungswesen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungs-
verfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 26 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine 
bestandene Bachelor-Arbeit dürfen nicht wiederholt wer-
den. Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die 
oder der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Be-
scheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt 
werden. 

(3) Besteht eine studienbegleitende Prüfung aus einer 
Klausurarbeit, kann sich die oder der Studierende nach 
der ersten Wiederholung der Prüfung vor einer Festset-
zung der Note „nicht ausreichend“ (5,0) im selben Prü-
fungszeitraum einer mündlichen Ergänzungsprüfung un-
terziehen. Für die Abnahme und Bewertung der mündli-
chen Ergänzungsprüfung gilt § 22 Abs. 1 bis 5 entspre-
chend. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird 
die Note „ausreichend“ (4,0) oder die Note „nicht ausrei-
chend" (5,0) festgesetzt.  

(4) Für die Wiederholung sollte der jeweils nächstmögli-
che Prüfungstermin wahrgenommen werden. Der Prü-
fungsausschuss hat zu gewährleisten, dass jede studien-
begleitende Prüfung innerhalb von zwei aufeinander fol-
genden Semestern mindestens zweimal angeboten wird. 
Zwischen der ersten Prüfung und der Wiederholungsprü-
fung müssen mindestens vier Wochen liegen. Die Prü-
fungsergebnisse der vorhergehenden Prüfung müssen 
mindestens 14 Tage vor Anmeldebeginn zur Wiederho-
lungsprüfung im Bereich Prüfungswesen vorliegen. 

Eine letztmalige zweite Wiederholungsprüfung ist von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewer-
tung ist schriftlich zu begründen. 
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(5) Eine nicht bestandene Bachelor-Arbeit kann einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zwei-
ten Bachelor-Arbeit innerhalb der in § 25 Abs. 6 Satz 2 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Bachelor-Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

 

§ 27 
Versäumnis, Rücktritt, 

Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

1. einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

2. nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen unverzüglich, d.h. grundsätz-
lich innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der 
Prüfung beim Bereich Prüfungswesen schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten 
nicht als Werktage).  

Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studierende ein 
ärztliches Attest vorzulegen. Wurden die Gründe für die 
Prüfungsunfähigkeit anerkannt, wird der Prüfungsversuch 
nicht gewertet. Die oder der Studierende soll in diesem 
Fall den nächsten angebotenen Prüfungstermin wahr-
nehmen.  

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind über-
wiegend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest 
belegte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Glei-
che gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Ange-
hörigen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis sei-
ner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate 
fallen, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der 
oder dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig 
gemacht.  

Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prüferin 
oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Einsat-
zes einer entsprechenden Software oder sonstiger elekt-
ronischer Hilfsmittel bedienen.  

Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den 
ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder 
der oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von 
der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen 
werden. In diesem Fall gilt die betreffende Leistung als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder 
den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen.  

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer 
Prüfungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom 
Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Ent-
scheidungen des Prüfungsausschusses sind von diesem 
der oder dem Studierenden schriftlich mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Stu-
dierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Ab-
satz 4 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. 

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-
den Täuschungsversuches kann die Studierende oder der 
Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 

§ 28 
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur 
Wahrung ihrer Chancengleichheit sind über § 21 Absatz 6 
hinaus gleichermaßen für die Erbringung von Studienleis-
tungen zu berücksichtigen. Der Prüfungsausschuss legt 
auf Antrag der oder des Studierenden von dieser Prü-
fungsordnung abweichende Regelungen unter Berück-
sichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes gelten oder für die die Fristen des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit 
greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prü-
fungsordnung geregelten Prüfungsbedingungen auf An-
trag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest.  

(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Le-
benspartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen 
Lebenspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gera-
der Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt 
der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten 
durch diese Pflege und unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalls fest.  

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versor-
gen oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, 
können auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen 
Besuches von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines 
nach dieser Ordnung erforderlichen Teilnahmenachwei-
ses befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist 
die Erbringung einer der Workload der Fehlzeiten ent-
sprechende, angemessene, zusätzliche Studienleistung 
im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleite-
rin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit 
der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine 
Einigung, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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§ 29 
Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-Prüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Bachelor-
Studiengang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß 
der §§ 22 - 24 sowie die Bachelor-Arbeit gemäß § 25 
erfolgreich absolviert und die für den Studiengang vorge-
schriebenen Credits erworben worden sind. 

(2) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

1. eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 
nicht erfolgreich absolviert wurde 

2. und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung ge-
mäß § 26 nicht mehr möglich ist 

(3) Ist die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, 
wird vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des 
Studierenden und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten 
Prüfungen, deren Noten und die erworbenen Credits 
ausweist und deutlich macht, dass die Bachelor-Prüfung 
nicht bestanden worden ist. 

 

§ 30 
Bewertung der Prüfungsleistungen und  

Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt)  

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/oder 
Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel der 
Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5  
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmög-
lichkeiten gemäß § 26 ausgeschöpft sind. 

(4)  Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Mul-
tiple Choice) ist dann bestanden, wenn der Prüfling die 
absolute Bestehensgrenze (50 Prozent der maximal mög-
lichen Punktzahl) oder die relative Bestehensgrenze er-
reicht hat. Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus 
der durchschnittlichen Punktzahl derjenigen Prüflinge, die 
erstmals an der Prüfung teilgenommen haben, abzüglich 
10 Prozent. Die relative Bestehensgrenze muss nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sie unterhalb der absoluten 
Bestehensgrenze liegt und wenn eine statistisch relevante 
Anzahl von mindestens 50 Prüfungsteilnehmern zu ihrer 
Ermittlung vorhanden ist.  

Der Bereich von der Mindestpunktzahl (Bestehensgrenze) 
bis zur Maximalpunktzahl wird in zehn gleich große Inter-
valle unterteilt, denen die zehn Noten von 4,0 bis 1,0 
(gemäß Abs. 1) zugeordnet werden.  

Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten für den Teil nach 
dem Antwort-Wahl-Verfahren die vorhergehenden Aus-
führungen entsprechend und werden bei der Festlegung 
der zum Bestehen erforderlichen Punktzahl berücksich-
tigt. 

 

§ 31 
Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul 
zugeordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung 
bestanden sein.  

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade 
Points). Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der 
Summe der mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, 
dividiert durch die Gesamtzahl der benoteten Credits des 
Moduls. 

 

§ 32 
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aller Modulnoten (ein-
schließlich Bachelorarbeit).  

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) werden bei der Berechnung der 
Durchschnittsnote nicht berücksichtigt. 
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(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 30 entspre-
chend.  

(3) Die Bewertung der Gesamtnote gemäß ECTS erfolgt 
mit der Angabe, wie viel Prozent der Absolventinnen und 
Absolventen des Studiengangs „Metallurgy and Metal 
Forming (dual)“ in den letzten vier abgeschlossenen Se-
mestern mit der Gesamtnote „sehr gut“, „gut“, „befriedi-
gend“ oder „ausreichend“ abgeschlossen haben,“ 

(4) Wurde die Bachelor-Arbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 34 Absatz 1 das Gesamtprädikat „mit 
Auszeichnung bestanden" vergeben. 

 

§ 33 
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern 
einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Anmeldungen zu Prüfungsleistungen, die im Pflicht- 
oder Wahlpflichtbereich des entsprechenden konsekuti-
ven Masterstudiengangs enthalten sind, sind im Rahmen 
des Bachelor-Studiums nur möglich, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. Alle Prüfungsleistungen, die regulär in den ersten vier 
Semestern (im Vollzeit-Studiengang) bzw. in den ers-
ten sieben Semestern (im Teilzeit-Studiengang) des 
Bachelor-Studiums vorgesehen sind, sind bestanden;  

2. Mindestens 150 Credits wurden bereits im Bachelor-
Studium erworben;  

3. Die Summe der Credits, die im konsekutiven Master-
studiengang im Fall des Bestehens vergeben werden, 
darf für alle derartigen während des Bachelor-
Studiums angemeldeten Prüfungsleistungen 20 nicht 
überschreiten. 

(3) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote 
nicht mit berücksichtigt. 

 

§ 34 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Bachelor-Prüfung 
bestanden, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher 
und englischer Sprache. Das Zeugnis enthält folgende 
Angaben: 

1. Name der Universität und Bezeichnung der Fakul-
tät/en, 

2. Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der 
oder des Studierenden, 

3. Bezeichnung des Studiengangs, 

4. die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Mo- 
dule und Modulteilprüfungen mit den erworbenen Cre-
dits, 

5. die Bezeichnungen, die Noten und die erworbenen 
Credits aller einzelnen Studien- und Prüfungsleistun-
gen (an Stelle der Note erfolgt bei unbenoteten Leis-
tungen der Vermerk „bestanden“),  

6. das Thema und die Note der Bachelor-Arbeit mit den 
erworbenen Credits, 

7. Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 
und dem zugeordneten ECTS-Grad, 

8. auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum 
Abschluss des Bachelor-Studiums benötigte Fachstu-
diendauer, 

9. auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 33, 

10. das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

11. die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin 
oder des Dekans der Fakultät  

12. und das Siegel der Universität. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehän-
digt. Das Diploma Supplement enthält  

1. persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

2. allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

3. Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

4. Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter 
Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis. 

5. Den Vermerk „Die Absolventin / der Absolvent ist nach 
den geltenden deutschen Ingenieurgesetzen berech-
tigt, die geschützte Berufsbezeichnung Ingenieurin/ 
Ingenieur zu führen.“.  

(3) Das Zeugnis über die bestandene Bachelor-Prüfung 
ist ein dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
gleichwertiger Vorbildungsnachweis gemäß § 3 Nr. 4 
Qualifikationsverordnung (QVO). Studierende mit Fach-
hochschulreife erwerben somit mit Bestehen der Bachelor-
Prüfung die allgemeine Hochschulreife. 
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§ 35 
Bachelor-Urkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung werden der Ab-
solventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem 
Zeugnis eine Bachelor-Urkunde und das Diploma Supp-
lement ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen 
Bachelor-Grad nach § 3 aus und trägt ebenso wie das 
Diploma Supplement das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma Supp-
lement erhält die Absolventin oder der Absolvent eine 
entsprechende Urkunde in englischer Sprache. 

 

 

III. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 

§ 36 
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung, 
Aberkennung des Bachelor-Grades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu 
ersetzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstel-
lung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die 
ausgehändigte Urkunde einzuziehen. 

 

§ 37 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prü-
fungen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten ge-
währt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. 
Näheres regelt der Prüfungsausschuss.  

 

§ 38 
Führung der Prüfungsakten, 

Aufbewahrungsfristen  

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge- 
führt und archiviert: 

 Bachelor-Arbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 

 für die Bachelor-Arbeit, die Prüfungsarbeiten und 
Prüfungsprotokolle: 5 Jahre 

 für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 

 

§ 39 
Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden An-
wendung, die erstmalig im Wintersemester 2015/16 in 
dem Studiengang „Metallurgy and Metal Forming (dual)“ 
an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben sind. 
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§ 40 
Übergangsbestimmungen 

(1) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2015/16 
erstmalig den Studiengang „Steel Technology and Metal 
Forming aufgenommen haben, findet der Studienplan 
nach Prüfungsordnung vom 13. Oktober 2009 (Verkün-
dungsblatt Jg. 7, 2009 S. 879 / Nr. 128), zuletzt geändert 
durch zweite Änderungsordnung vom 27. April 2015 (VBl 
Jg. 13, 2015 S. 173 / Nr. 44), weiterhin Anwendung. Sie 
können die Anwendung der neuen Prüfungsordnung beim 
Prüfungsausschuss beantragen. Der Antrag auf Anwen-
dung der neuen Prüfungsordnung ist unwiderruflich. Bis 
dahin erbrachte Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen werden gemäß § 17 angerechnet. 

(2) Fachprüfungen einschließlich etwaiger Wiederho-
lungsprüfungen, die nach der Prüfungsordnung vom 
13. Oktober 2009 (Verkündungsblatt Jg. 7, 2009 S. 879 / 
Nr. 128), zuletzt geändert durch zweite Änderungsord-
nung vom 27. April 2015 (VBl Jg. 13, 2015 S. 173 / 
Nr. 44) vorgesehen sind, können letztmalig im Sommer-
semester 2019 abgelegt werden. 

(3) Auch schon vor den in Absatz 3 genannten letztmali-
gen Prüfungsterminen kann die zuständige Prüferin oder 
der zuständige Prüfer bestimmen, dass für Lehrveranstal-
tungen, die vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung in 
einem Studiengang im Rahmen des auslandsorientierten 
Studienprogramms International Studies in Engineering 
(ISE) angeboten wurden, sich der Inhalt einer Fachprü-
fung nicht mehr auf die früheren Lehrveranstaltungen 
dieses Studiengangs beziehen, sondern auf die im unmit-
telbar der Prüfung vorausgehenden Studienjahr enthalte-
nen Inhalte äquivalenter Lehrveranstaltungen, auch wenn 
sich diese Lehrveranstaltungen im Semesterwochenstun-
denumfang geringfügig unterscheiden. Studierende müs-
sen sich hierüber bei der Prüferin oder dem Prüfer infor-
mieren. 

 

§ 41 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt - Amtlichen Mitteilungen der 
Universität Duisburg-Essen in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Prüfungsordnung vom 13. Oktober 2009 (Verkündungs-
blatt Jg. 7, 2009 S. 879 / Nr. 128), zuletzt geändert durch 
zweite Änderungsordnung vom 27. April 2015 (VBl Jg. 13, 
2015 S. 173 / Nr. 44), außer Kraft. § 40 bleibt unberührt. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität 
Duisburg-Essen vom 13.01.2016. 

 

Duisburg und Essen, den 26. Januar 2016 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Frank Tuguntke  
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Anlage 1: 

Legende zu den Anlagen 2, 3 und 4 

 

Sem. = Semester der Veranstaltung 

 

P = Pflichtlehrveranstaltung 

WP = Wahlpflichtlehrveranstaltung 

 

V = Vorlesung 

Ü = Übung 

Pr. = Praktikum 

S = Seminar 

 

SWS = Semesterwochenstunden 

 

Cr. = ECTS-Credits (1 Cr entspricht ca. 30 Arbeitsstunden eines/einer Studierenden) 

GP = Grade Points (Noten) zu einer Prüfung 

CP = Credit Points zu einer Prüfung (CP = Cr x GP) 

GPA = Grade Point Average (Gewichtete Durchschnittsnote) des Moduls (Anlage 2)  
    bzw. der Bachelor-Prüfung (Anlage 3)  

 = Σ aller erworbenen Credit Points / Σ aller erworbenen Credits 

 

 

 

Anlage 2: 

Beispiel für die Berechnung einer Modulnote 

Beispielmodul „XXX“ 

 

Prüfung / Lehrveranstaltung Cr GP CP GPA 

Teilleistung / Lehrveranstaltung 1 in Modul XXX   4 1,3   5,2 

Teilleistung / Lehrveranstaltung 2 in Modul XXX   6 2,7 16,2 

Teilleistung / Lehrveranstaltung 3 in Modul XXX   3 1,7   5,1 

Summe 13  26,5 2,0 

 

Die oder der betreffende Studierende hat damit in diesem Modul 13 Cr (= ECTS-Credits) erworben und eine  
Durchschnittsnote von 26,5 /13 = 2,038 = 2,0 (gerundet durch Abschneiden nach der ersten Nachkommastelle) erreicht. 
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Anlage 3:  

Beispiel für die Berechnung der Gesamtnote 
 
Prüfungselement Cr GP CP Modul- anzurech- Modulnote GPA 
     note nende Cr     x Cr 

     für ∅-Note 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 1 4 1.3 5.2 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 1 6 2.7 16.2 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 1 3 1.7 5.1 
Modul 1 13  26.5 2.0 13 26 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung aus Modul 2 9 1.3 11.7 
Modul 2 9  11.7 1.3 9 11.7 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 3 3 2.3 6.9 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 3 3 2.0 6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 3 2 3.3 6.6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 5 aus Modul 3 3 3.3 9.9 
Modul 3 11  29.4 2.6 11 28.6 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 4 7 3.0 21 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 4 5 4.0 20 
Modul 4 12  41 3.4 12 40.8 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 5 2 3.3 6.6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 5 3 4.0 12 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 5 6 3.0 18 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 4 aus Modul 5 2 2.7 5.4 
Modul 5 13  42 3.2 13 41.6 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 6 4 2.0 8 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 6 5 3.3 16.5 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 6 3 4.0 12 
Modul 6 12  36.5 3.0 12 36 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 3 3 2.3 6.9 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 3 3 2.0 6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 3 2 3.3 6.6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 5 aus Modul 3 3 3.3 9.9 
Modul 3 11  29.4 2.6 11 28.6 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 4 7 3.0 21 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 4 5 4.0 20 
Modul 4 12  41 3.4 12 40.8 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 4 7 3.0 21 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 4 5 4.0 20 
Modul 4 12  41 3.4 12 40.8 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 1 aus Modul 5 2 3.3 6.6 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 2 aus Modul 5 3 4.0 12 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 3 aus Modul 5 6 3.0 18 
Teilleistung/Lehrveranstaltung 4 aus Modul 5 2 2.7 5.4 
Modul 5 13  42 3.2 13 41.6 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung aus Modul 2 9 1.3 11.7 
Modul 2 9  11.7 1.3 9 11.7 
 
Teilleistung/Lehrveranstaltung aus Modul 2 18  11.7 
Modul 2 - unbenotet 18  11.7 --- 18 --- 
 
 
Praktikum 20 
 
Bachelor-Arbeit 15 2.7 81 2.7 15 40,5 
 
Summe 180    180 388.6 2.1 

 

Hinweis: Die Berechnung der in die Gesamtnote eingehenden ECTS-Credits ergibt sich aus der Summe der insgesamt 

einzubeziehenden ECTS-Credits (in diesem Beispiel 120 Cr) abzüglich der für das evtl. absolvierte berufsfeldbezogene 
Praktikum vergebenen ECTS-Credits (hier fiktiv angenommen: 20 ECTS-Credits) und evtl. ohne Note anerkannter  
Leistungen.
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Anlage 4: Bachelor of Science in Metallurgy and Metal Forming (dual) 
 

           
erstes gemeinsames Jahr 

         

Modul Veranstaltung Se 

Veranstaltungsart 
und SWS CP 

P 
WP 

Prüfung Qualifikationsziel 

V Ü P S 

Mathematics I1 Mathematics I1 1 4 2 0 0 8 P Klausur 
Die Studierenden sind in der Lage, Methoden der Differential- und Integralrechnung 
einer reellen Variablen und der linearen Algebra anzuwenden. 

Mathematics I2 Mathematics I2 2 3 2 0 0 7 P Klausur 
Die Studierenden erweitern die Fähigkeit, mathematische Aufgabenstellungen zu 
lösen und ingenieurtechnische Probleme mathematisch zu modellieren. Sie sind ferner 
in der Lage, Probleme der mehrdimensionalen Analysis zu lösen. 

General Chemistry General Chemistry 1 2 1 0 0 4 P Klausur 

Die Teilnehmer sollen ein Grundlagenwissen im Bereich der Chemie erwerben, das sie 
befähigt, den atomaren und molekularen Aufbau von Materie zu verstehen. Sie sollen 
darüber hinaus einfache chemische Reaktionen sowie deren energetische Begleitum-
stände nachvollziehen können. Schließlich wird erwartet, dass die Teilnehmer Zusam-
menhänge zwischen einer atomaren bzw. molekularen Struktur und den daraus resul-
tierenden makroskopischen Eigenschaften verstehen.  

Physics 

Physics 2 2 1 0 0 4 P Klausur In der Veranstaltung lernen die Studierenden den physikalischen Ansatz. Nach Teil-
nahme an dem Kurs sind die Studenten mit den grundlegenden, physikalischen Grö-
ßen und ihren Zusammenhängen vertraut. Darüber hinaus erwerben die Studierenden 
hier die Grundlage zur selbstständigen Bearbeitung physikalischer Fragestellungen aus 
den Lehrinhalten. 

Physics Lab 2 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Mechanics I1 Mechanics I1 1 2 2 0 0 5 P Klausur 
Die Studierenden sind in der Lage, die wichtigsten Theorien der Kinematik und Kinetik 
zu erklären und zur Lösung einer interdisziplinären Fragestellung beizutragen. 

Mechanics I2 Mechanics I2 2 2 2 0 0 5 P Klausur 
Die Studierenden sind in der Lage, sowohl die speziellen Fälle der Bewegung auf einer 
Ebene als auch die wichtigsten theoretischen Konzepte der Statik zu erklären und zur 
Lösung einer interdisziplinären Fragestellung beizutragen. 

Fundamentals of 
Design Theory 

Design Theory 1 4 2 2 0 0 5 P Klausur 
Der Studierende soll die grundlegenden Methoden des Konstruktionsprozesses ken-
nen und an exemplarischen Beispielen lernen, diese anzuwenden. Dies schließt die 
Kenntnis grundlegender Normen und anderer technischer Regeln ein. 

Network Analysis Network Analysis 3 2 2 0 0 5 P Klausur 

Die Studenten sind in der Lage: 
• Die Terminologie zur Beschreibung elektrischer Netzwerke korrekt zu verwenden 
•  elementaren linearen passiven und aktiven Bauelementen den richtigen funktiona-
len Strom-Spannungs- Zusammenhang zuzuordnen. 
•  Die Strom- und Spannungsverhältnisse in gegebenen elektrischen Netzwerken in 
mathematische Gleichungssysteme zu überführen und anschließend zu analysieren. 
• Einfache lineare elektrische Netzwerke bezüglich vorgegebener Anforderungen zu 
optimieren. 
•  Stationäre harmonische Vorgänge sowohl durch eine reell-wertige, wie auch eine 
komplex-wertige Beschreibung zu erfassen 
•  Die Eigenschaften linearer realer Bauelemente durch Ersatzschaltbilder idealer 
Bauelemente auszudrücken.  
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Fundamentals of 
Computer Enginee-
ring 

Fundamentals of Compu-
ter Engineering 1 

3 2 1 0 0 4 P Klausur 
Die Studierenden lernen durch diese Veranstaltung die grundlegenden Denkweisen 
der Booleschen Algebra und Codierung kennen. Sie werden in den Stand versetzt, 
derartige Vorgehensweisen auf einfache Schaltungen der Rechnertechnik, aber auch 
auf andere Aufgabenstellungen anzuwenden. 

Fundamentals of Compu- 
ter Engineering 1 Lab 

3 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Fundamentals of 
Programming 

Fundamentals of Pro-
gramming 

4 2 1 0 0 4 P Klausur Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Konzepte der prozedura-
len Programmierung. Sie können kleinere Problemstellungen und Beispiele algorith-
misch aufarbeiten und in der Programmiersprache C selbständig implementieren. Sie 
sind in der Lage, sich selbständig in andere prozedurale Programmiersprachen einzu-
arbeiten. 

Fundamentals of Pro-
gramming Lab 

4 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

           
           

Kernbereich 
          

Modul Veranstaltung Se 

Veranstaltungsart 
und SWS 

CP 
P 

WP 
Prüfung Qualifikationsziel 

V Ü P S 

Numerische Metho-
den für Ingenieure 

Numerische Methoden für 
Ingenieure 

6 2 2 0 0 5 P Klausur 

Die Studierenden sind in der Lage, problemspezifisch numerische Methoden und Ver-
fahren auszuwählen und anzuwenden. Sie können Ergebnisse visualisieren und diese 
hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Relevanz beurteilen. Sie sind in der Lage auch kom-
plexere numerische Aufgaben mit Werkzeugen wie Matlab und Standard-
Programmiersprachen zu lösen. Weiterhin sind sie in der Lage, sich eigenständig in 
weitere Verfahren einzuarbeiten und diese erfolgreich anzuwenden. 

Statistics for Engi- 
neers 

Statistics for Engineers 6 2 1 0 0 3 P Klausur 

Die Studierenden erwerben die notwendigen Grundkenntnisse des statistischen Arbei-
tens und die Fähigkeit, statistische Methoden und Instrumente anzuwenden. Sie sind 
in der Lage auch komplexere statistische Aufgaben mit Werkzeugen wie z.B. Matlab, 
Mathematica, Excel und Standard-Programmiersprachen zu lösen. Weiterhin sind sie 
in der Lage, sich eigenständig in weitere statistische Verfahren einzuarbeiten und 
diese erfolgreich anzuwenden. 

Computer Based 
Engineering Mathe-
matics 

Computer Based Enginee-
ring Mathematics 

6 1 1 0 0 2 P Klausur 
Die Studierenden können eigenständig ingenieurtechnische Probleme mit Hilfe spezifi-
scher Software formulieren und lösen. Sie können ferner: 
- exakte und numerische Lösungen vergleichen 
- berechnete Resultate interpretieren und validieren 
- Ergebnisse durch grafische Visualisierung darstellen. 

Computer Based Enginee- 
ring Mathematics Lab 
Project 

6 0 1 1 0 2 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 
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Thermodynamics 1 

Thermodynamics 1 5 2 1 0 0 4 P Klausur 
Nach erfolgreicher Beendigung dieser Veranstaltung sollten die Studierenden folgende 
Thermodynamischen Inhalte soweit verstanden haben, dass sie sie zur Problemlösung 
selbstständig anwenden können: Eigenschaften von Reinstoffen, Stoffmodelle, Pha-
sendiagramme, Dampftafeln. Der erste und zweite Hauptsatz der Thermodynamik 
kann auf Kontrollmassen sowie auf Kontrollräume angewandt werden. Kreisprozesse 
können verstanden und bewertet werden. 

Thermodynamics 1 Lab 5 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Thermodynamics 2 

Thermodynamics 2 6 2 1 0 0 4 P Klausur Bei erfolgreicher Teilnahme an dieser Veranstaltung sollten Studierende ein gutes 
Verständnis folgender Gebiete der Thermodynamik haben und dieses auf entspre-
chende Problemstellungen anwenden können: 
Entropie - Die Studenten kennen die Definition der Entropie und den zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik. Sie sind in der Lage die Entropiebilanz eines Prozesses zu 
verstehen. 
Exergie - Die Studenten sind mit dem Konzept der Exergie zur Bewertung thermody-
namischer Prozesse vertraut. 
Kreisprozesse – Die Studenten haben einen Einblick in technische Kreisprozesse be-
kommen. 
Ideale Mischungen – Die Studenten kennen die thermodynamischen Gesetze zur Be-
schreibung idealer Mischungen von Gasen und Flüssigkeiten. 
Zusammenhänge thermodynamischer Größen – Die Studenten haben den Umgang mit 
mathematischen Beziehungen für Zustandsgrößen geübt, kennen die Maxwell Relatio-
nen und den Begriffs des chemischen Potentials. 
Chemische Reaktionen und Gleichgewichte – Die Studenten verstehen den Begriff der 
Reaktionsenthalpie und können beschreiben, wie die Lage von chemischen Gleichge-
wichten durch Druck und Temperatur verschoben werden. 
Wärmeübertragung- Die Grundlagen des Wärmetransports sind bekannt und können 
auf einfache Probleme angewendet werden. 
Elektrochemie – Die Studenten sind mit den Grundlagen elektrochemischer Reaktio-
nen vertraut. 
Statistische Thermodynamik - Die Studenten haben einen Einblick in die Grundlagen 
der statistischen Thermodynamik bekommen.  

Thermodynamics 2 Lab 6 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Werkstofftechnik 1 

Werkstofftechnik 1 5 4 0 0 0 5 P Klausur 
Die Veranstaltung hat das Ziel, die notwendigen werkstoffkundlichen Grundlagen für 
den Ingenieurberuf zu vermitteln. Dabei steht der Zusammenhang zwischen den na-
turwissenschaftlichen Grundlagen und den Gebrauchs- und Fertigungseigenschaften 
im Vordergrund. Es werden Beispiele aus den Bereichen Gusseisen, Stahlguss und 
Stähle vorgestellt. 

Werkstofftechnik 1 Prakti-
kum 

5 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Werkstofftechnik 2 

Werkstofftechnik 2 6 2 0 0 0 3 P Klausur Aufbauend auf den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Werkstofftechnik 1 ste-
hen in der Veranstaltung die Gebrauchs- und Fertigungseigenschaften der NE-Metalle, 
Polymere, Ingenieurkeramiken und deren Verbunde im Vordergrund. Es werden Bei-
spiele und typische Anwendungen vorgestellt und im Praktikum ergänzend vertieft. 

Werkstofftechnik 2 Prakti-
kum 

6 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 
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Design Theory 

Design Theory 2 5 2 1 0 0 3 P Klausur 
Der Studierende soll die Methoden und Verfahren zur Berechnung von Welle-Nabe-
Verbindungen und Schweißverbindungen anwenden können. 

Design Theory 3 6 2 1 0 0 3 P Klausur 
Der Studierende kann die Methoden zum Entwurf und zur Berechnung technischer 
Federn, Zahnradgetrieben und Hülltrieben gezielt anwenden. 

Iron and Steelmaking 

Theorie der Stahlerzeu-
gung 

7 2 1 0 0 3 P Klausur 

Die Studierenden sind fähig die Prozessabläufe der Stahlherstellung erklären und ana-
lysieren zu können. Auf der Basis chemisch physikalischer Kenntnisse sind sie in der 
Lage typische Reaktionen zwischen Schmelzen und Schlacken sowie der Gasphase zu 
berechnen. Die Studierenden können beurteilen, welche Begleitelemente unter redu-
zierenden und oxidierenden Stahlwerksbedingungen entfernt werden können und wie 
die entsprechenden Prozesse unter Umständen zu optimieren sind. 

Eisen- und Stahlerzeugung 
1 

7 2 1 0 0 4 P Klausur 

Die Studierenden sind in der Lage den gesamten Prozess der Eisengewinnung be-
schreiben zu können. Die einzelnen Prozessabschnitte von der Aufbereitung über die 
Agglomeration bis zur Reduktion im Hochofen können in ihrer Bedeutung bewertet 
werden. Die Studierenden sind fähig die Reduktionsvorgänge im Hochofen analysieren 
und Wechselwirkungen gegenüberstellen zu können. Die Studierenden sind fähig 
alternative Verfahren zur Herstellung von Roheisen mit ihren Vor- und Nachteilen 
evaluieren zu können.  

Eisen- und Stahlerzeugung 
2 

8 2 1 0 0 3 P Klausur 
Die Studierenden sind fähig die besonderen Merkmale des Sauerstoffaufblasprozesses 
erklären und analysieren zu können. Die Studierenden können beurteilen unter wel-
chen Bedingungen die Desoxidation im Rahmen der Sekundärmetallurgie erfolgreich 
durchgeführt werden kann und welche Bedeutung das Spülen der Schmelzen für eine 
gleichmäßige Konzentrations- und Temperaturverteilung hat. Die Studierenden sind in 
der Lage zu beurteilen, inwieweit und mit welchen Verfahren Schmelzen über Vaku-
umverfahren entgast und entkohlt werden können. Die Unterschiede zwischen Block- 
und Strangguss in der Verfahrenstechnik, der Gussstruktur und im Reinheitsgrad sowie 
die daraus resultierenden Werkstoffeigenschaften können von den Studierenden 
identifiziert und beurteilt werden. 

Eisen- und Stahlerzeugung 
2 Praktikum 

8 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Metal Physics 

Grundlagen der Metall-
kunde 1 

6 2 0 0 0 3 P Klausur 

Den Studierenden wird ein Überblick über die Grundlagen der Metallkunde und Me-
tallphysik gegeben. Kenntnisse über die Einflüsse von mechanischen und physikali-
schen Vorgängen auf die Mikrostruktur von Werkstoffen werden vermittelt. Auf der 
Basis dieser Kenntnisse sollen die Studierenden in der Lage sein, werkstofftechnische 
Vorgänge metallphysikalisch analysieren zu können.  

Grundlagen der Metall-
kunde 2 

7 2 0 0 0 3 P Klausur 
Den Studierenden wird ein Überblick über die Grundlagen der Metallkunde und Me-
tallphysik gegeben. Kenntnisse über die Einflüsse von mechanischen und physikali-
schen Vorgängen auf die Mikrostruktur von Werkstoffen werden vermittelt. Auf der 
Basis dieser Kenntnisse sollen die Studierenden in der Lage sein, werkstofftechnische 
Vorgänge metallphysikalisch analysieren zu können.  

Grundlagen der Metall-
kunde 2 Praktikum 

7 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 
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Umformtechnik 1 

Umformtechnik 1 7 2 1 0 0 4 P Klausur 
Der Studierende soll die physikalischen und mechanischen Grundlagen bei der um-
formenden Verarbeitung metallischer Werkstoffe kennen. Zudem soll er in der Lage 
sein, die Auswirkung metallkundlicher Vorgänge beim Umformprozess für die Gestal-
tung der mechanischen Eigenschaften metallischer Werkstoffe anwenden zu können. 

Umformtechnik 1 Prakti-
kum 

7 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Umformtechnik 2 

Umformtechnik 2 8 2 1 0 0 4 P Klausur Die Studierenden sollen die physikalischen und mechanischen Grundlagen bei der 
umformenden Verarbeitung metallischer Werkstoffe kennen. Zudem sollen sie in der 
Lage sein, die Auswirkung metallkundlicher Vorgänge beim Umformprozess für die 
Gestaltung der mechanischen Eigenschaften metallischer Werkstoffe anwenden zu 
können. 

Umformtechnik 2 Prakti-
kum 

8 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Metallurgie Metallurgie 5 2 1 0 0 4 P Klausur 

Die Studierenden sind in der Lage chemisch physikalische Kenntnisse auf metallurgi-
sche Probleme anzuwenden. Die Studierenden sind fähig anhand entsprechender 
Tabellenwerke und der darin enthaltenen Freien Standardenthalpien zu berechnen, ob 
Reaktionen ablaufen und welche Enthalpieänderungen damit verbunden sind. Auf der 
Basis entsprechender Berechnungen sind die Studierenden in der Lage einfache metal-
lurgische Prozesse zu bilanzieren und zu optimieren.  

Werkstoffe 

Werkstoffkunde Stahl 8 2 0 0 0 2 P Klausur 

Der Studierende ist in der Lage, für eine gegebene Aufgabenstellung den geeigneten 
Stahlwerkstoff auszuwählen und ihn für die Anwendung mit den geeigneten Einsatzpa-
rametern bzw. Eigenschaftskombinationen zu definieren hinsichtlich Wärmebehand-
lung, Kaltumformung oder anderer Formen der Behandlung. Dabei ist er ebenfalls in 
der Lage, die Wirkung unterschiedlichster Legierungselemente sowie ihre gezielte 
Variation zur zielgerechten Beeinflussung mechanischer Eigenschaften insbesondere 
bei Werkstoffen, die zur Wärmebehandlung bestimmt sind einzuschätzen und anzu-
wenden.  

Werkstoffkunde Stahl 
Praktikum 

8 0 0 1 0 1 P 
Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Werkstoffprüfung 8 2 1 0 0 4 P Klausur 

Den Studierenden werden zum einen die Grundlagen der Prüfung metallischer Werk-
stoffe auf Basis der bekannten Verfahren vermittelt, die für die Beurteilung des Mate-
rialverhaltens wesentlich sind. 
In einem zweiten Teil werden die feuerfesten Baustoffe als korrosiv belastete Wand-
materialien der Schmelzanlagen betrachtet. Für deren Prüfung werden sogenannten 
Standardprüfverfahren angewandt, die sich deutlich von den für Metalle üblichen 
Verfahren unterscheiden.  Werkstoffprüfung Prakti-

kum 
8 0 0 1 0 1 P 

Versuchsdurchführung, 
Antestat 

Grundlagen der Umform-
technik 

7 2 1 0 0 3 P Klausur 

Der Studierende kann die Umformverfahren systematisch unterteilen und die Berech-
nung der Werkstückgeometrie vornehmen. Anhand von Fließkurven für Warm- und 
Kaltumformung ist er in der Lage Berechnungen des Kraft- und Arbeitsbedarfs durch-
zuführen. 
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Zusatzbereich 
          

Modul Veranstaltung Se 

Veranstaltungsart 
und SWS 

CP 
P 

WP 
Prüfung Qualifikationsziel 

V Ü P S 

Elective MMF Elective MMF 5 2 1 0 0 4 WP siehe Wahlkatalog 
Mit der gezielten Auswahl der Wahlpflichtfächer sollen die Studierenden ihren Nei-
gungen folgen und sich für einen Beruf bzw. eine akademische Laufbahn qualifizieren. 

Non-Technical Sub-
jects B 

Wissenschaftliches Arbei-
ten 

5 0 0 0 1 1 P Klausur 

Den Studierenden wird vermittelt, wie 
• sie sich ein bis dahin neues und unbekanntes Thema methodisch und systematisch 
erarbeiten 
• sie sich in Datenbanken einen Überblick über die aktuelle Literatur verschaffen 
• wissenschaftliche Texte aufgebaut sind und geschrieben werden 
• Literatur zitiert wird. 

Betriebswirtschaft für 
Ingenieure 

5 2 1 0 0 4 P Klausur 

Die Studierenden 
- kennen unterschiedliche Finanzierungsarten 
- können Investitionsentscheidungen treffen 
- kennen betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
- können Bilanzen interpretieren 
- kennen Personalführungssysteme 
- kennen grundlegende Organisations- und Managementprinzipien 

Nicht-technischer Katalog 
B  

1, 
2 

0 0 0 6 8 WP siehe Wahlkatalog 
Ziel des Moduls ist die Vertiefung der Allgemeinbildung der Studierenden und ggf. die 
Verstärkung der sprachlichen Kompetenz sowie eine Stärkung der Berufsbefähigung 
durch das Erlernen von Teamfähigkeit und Präsentationstechniken. 

Industrial Internship Industrial Internship 7 - - - - 13 P Praktikumsbericht 

Im Studienverlauf soll das Praktikum das Studium ergänzen und erworbene theoreti-
sche Kenntnisse in ihrem Praxisbezug vertiefen. Die berufspraktische Tätigkeit in In-
dustriebetrieben ist förderlich zum Verständnis der Vorlesungen und zur Mitarbeit in 
den Übungen zum Studium der ISE-Studiengänge. Als wichtige Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Studium im Hinblick auf die spätere berufliche Tätigkeit ist sie wesentli-
cher Bestandteil des Studienganges. 

Bachelor-Thesis 

Bachelor-Abschlussarbeit 8 - - - - 12 P 

Bachelorarbeit 

Die Bachelor-Abschlussarbeit stellt eine Prüfungsleistung dar. Neben der fachlichen 
Vertiefung an einem Beispiel dient sie auch dem Erwerb und der Vertiefung folgender 
Soft-Skill-Fähigkeiten: 
- Selbstlernfähigkeit, 
- Teamfähigkeit (Zusammenarbeit mit den Betreuern), 
- Anwendung von Methoden des Projektmanagements, 
- Kommunikationsfähigkeit: technische Dokumentation und Präsentation, 
im Fall englischer Präsentation auch Übung von Sprachkenntnissen.  

Bachelor-Abschlussarbeit 
Kolloquium 

8 - - - - 3 P 

   
V Ü P S CP 

   

   
68 35 14 7 180 

  

 


